


































Gesetzliche Prüfung 

■ Die gemäß §53 Genossenschaftsgesetz (GenG) vorge­
schriebene Prüfung wurde vom Verband der Wohnungs­
wirtschaft Rheinland-Westfalen e.V. als gesetzlicher 
Prüfungsverband in der Zeit vom 04.08.2025 bis 
22.08.2025 durchgeführt.

Der Prüfungsverband fasst das Ergebnis der Prüfung wie 
folgt zusammen: 

Unsere Prüfung umfasst die Feststellung der wirtschaft­
lichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung. Dazu sind die Einrichtungen, die 
Vermögenslage sowie die Geschäftsführung der Genos­
senschaft zu prüfen. Zur Beurteilung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse haben wir den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss einbezogen. 

Die Verantwortlichkeit der gesetzlichen Vertreter der 
Genossenschaft sowie die Verantwortlichkeit des Auf­
sichtsorgans werden durch die Prüfung nicht einge­
schränkt. 

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mit­
glieder (Förderzweck) vorrangig durch eine gute, sichere 
und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung. Die 
Genossenschaft darf gemäß Satzung Beteiligungen nach 
§ 1 Abs. 2 GenG übernehmen.

Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die 
Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes. Am 
Bilanzstichtag wurden 123 Häuser mit 1.105 Wohnungen, 
8 gewerblichen Einheiten und einem Kindergarten sowie 
442 Garagen und Stellplätze bewirtschaftet. 

Düsseldorf, 22. August 2025 

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
Rheinland Westfalen e.V. 

Harmes Meier 

Vereidigter Buchprüfer Wirtschaftsprüfer 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass 
die Genossenschaft mit ihrer im Prüfungszeitraum 
ausgeübten Geschäftstätigkeit ihren satzungsmäßigen 
Förderzweck gegenüber den Mitgliedern verfolgt hat. 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 sowie die 
Buchführung entsprechen in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Genossenschaften geltenden han­
delsrechtlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung. Der Jahresabschluss ist 
ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt und 
vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre­
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Genossenschaft. Die einschlägigen Bilanzierungs-, 
Bewertungs- und Gliederungsvorschriften wurden be­
achtet. Der Anhang des Jahresabschlusses enthält die 
erforderlichen Angaben. Die ergänzenden Bestimmungen 
der Satzung wurden beachtet. 

Die Vermögens- und die Finanzlage der Genossenschaft 
ist geordnet. 

Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüber­
schuss von T€ 2.014 der hautsächlich aus dem Ergebnis 
der Bewirtschaftungstätigkeit von T€ 2.087 resultiert. 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung wurden die Geschäfte 
der Genossenschaft in der Berichtszeit ordnungsgemäß 
im Sinne des Genossenschaftsgesetzes geführt. Vorstand 
und Aufsichtsrat sind den ihnen nach Gesetz und Satzung 
obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß nachge­
kommen. 
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Bericht des Aufsichtsrates 

■ Der Aufsichtsrat der BVT ist im Geschäftsjahr 2025 in
seinen regelmäßig im 2-Monats-Rhythmus stattfindenden
Sitzungen, den Sitzungen der Ausschüsse und in Einzel­
gesprächen des Vorsitzenden mit dem Vorstand jederzeit
in der Lage gewesen, sich ein vollständiges Bild über die
wirtschaftliche und auch personelle Situation der Genos­
senschaft zu verschaffen.
Darüber hinaus wurde das Ergebnis der gesetzlichen
Prüfung in einer Sondersitzung erörtert und den dort
genannten Feststellungen zugestimmt. Auf das Ergebnis
der gesetzlichen Prüfung werde ich an späterer Stelle
noch eingehen.
Das im Geschäftsjahr 2025 erzielte wirtschaftliche Ergeb­
nis, die Vermögens- und Ertragslage können wieder als
sehr erfreulich beurteilt werden.
Das Anlagevermögen der BVT betrug im Jahr 2025
55.610.584,86 €, als Bilanzgewinn konnte bei einem
Jahresüberschuss von über 1,7 Mill. € ein Betrag von
701.232,95 € erzielt werden. Dieses Ergebnis, das
geringfügig niedriger ausfällt als im Vorjahr, kann
weiterhin als erfreulich, aber auch im Hinblick auf zu
erwartende, zukünftige energetische Investitionen als
notwendig beurteilt werden. Die Zahl der Mitarbeiter
hat sich um 2 vergrößert, was der Sachbearbeitung auf
Dauer zugutekommen wird.
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 18.05.2026
dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes
zugestimmt. Die Ausschüttung einer Dividende von 4 %
wird aufgrund der guten Ertragslage befürwortet. Die
letztliche Entscheidung hierüber bleibt aber den Mitglie­
dern in der Versammlung vom 15.06.2026 vorbehalten.
Die BVT verlangt weiterhin deutlich unter dem Durch­
schnitt der Stadt Trier liegende Mieten. Die Stadt beab­
sichtigt, den neuen Mietspiegel 2026 im Verlaufe des
Sommers vorzulegen. Dann wird sich noch deutlicher
als in den Vorjahren zeigen, welchen Vorteil die Mitglied­
schaft in der BVT und die sich daraus ergebende Mög­
lichkeit der Anmietung von Wohnraum bietet.
Die Ertragszahlen des Jahres 2025 zeigen nach wie vor
deutlich, dass Ihre Genossenschaft einerseits sehr effizient
geführt wird, andererseits aber dem Fördergedanken in
§ 2 der Satzung Rechnung getragen wird, wonach den
Mitgliedern vorrangig eine gute, sichere und verantwort­
bare Wohnungsversorgung zu gewährleisten ist.
Die Neubaumaßnahme „WohnRaumWest" in der Eure­
ner Straße ist inzwischen weit voran gegangen. Vor Ort
können Sie erkennen, dass der Rohbau steht und die
Handwerker mit den weiteren Arbeiten beschäftigt sind.
Unsere Entscheidung, das Vorhaben in konventioneller
Bauweise auszuführen, wie wir dies in der Vergangenheit
immer getan haben, zeigt keine Nachteile. Wir liegen
zeitlich und finanziell im Vergleich zum Baubeginn im
Plan. Die getroffene Entscheidung, trotz der von uns
nicht zu verantwortenden Verzögerung des Starts und
der damit einhergehenden Kostensteigerungen an dem

Vorhaben festzuhalten, erweist sich zunehmend als 
richtig. Wir errichten weiteren sozialgebundenen Wohn­
raum an attraktiver Stelle in unmittelbarer Nähe zur 
neuen Westtrasse der Bahn und in Verbindung mit 
weiterem, attraktiven Wohnraum anderer Anbieter. Im 
kommenden Jahr werden wir hierüber weitaus mehr 
berichten können. 
Trotz des Fortgangs dieser Baumaßnahme befasste sich 
der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand auch mit 
weiteren, denkbaren Projekten für die Zukunft. Der 
Focus liegt hier weiterhin im Stadtgebiet von Trier, was 
die Suche durchaus erschwert. Überlegungen, standar­
disierten Bauverfahren mit vorgefertigten Bauelementen 
den Vorrang zu geben und auf diesem Weg die Baukosten 
nicht unerheblich zu reduzieren, sind weiterhin angestellt 
worden. Konkrete Entscheidungen hierzu sind noch nicht 
gefallen. 
Darüber hinaus hatte sich der Aufsichtsrat auch im 
Berichtsjahr mit konkreten Instandhaltungs-Maßnahmen 
zu befassen, die unter anderem mit der Frage der ener­
getischen Sanierung in Zusammenhang stehen. Energie­
effiziente Investitionen in Wärmedämmverbundsysteme, 
energetische Modernisierungsmaßnahmen bei Fenstern 
und die Instandhaltung der Fassaden werden uns auch 
in Zukunft weiterhin intensiv begleiten. 
Im Geschäftsjahr 2025 wurde ein Sanierungsaufwand 
für Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von 
über 2,1 Mio.€ betrieben, was gegenüber dem Vorjahr 
einer Steigerung um ca. 150.000,00 € entspricht. Dies 
zeigt, wie intensiv die BVT weiterhin die Werterhal­tung 
des Bestandes voranbringt. 
Insgesamt beurteilt der Aufsichtsrat das Geschäftsjahr 
2025 als sehr erfreulich. Die BVT erweist sich nach wie 
vor als attraktiver Anbieter auf dem Wohnungsmarkt 
der Stadt Trier und verfolgt damit weiterhin die Geschäft­
sidee der Genossenschaft, den Mitgliedern guten und 
bezahlbaren Wohnraum zu bieten, mit großem Erfolg. 
Gemeinsam mit dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, denen ein besonderer Dank gebührt, 
konnte wieder ein gutes Ergebnis erzielt werden, das 
uns als Aufsichtsrat und wohl auch Ihnen, unseren 
Mitgliedern Freude bereitet. 
Aus dem Aufsichtsrat werden in der 
Mitgliederversamm­lung Frau Dagmar Quiring und 
Herr Norbert Kern aus­scheiden. Beide stellen sich zur 
Wiederwahl. 

Trier, 29. April 2026 

Norbert Feder 

Aufsichtsratsvorsitzender 






